
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 791/2012 DER KOMMISSION 

vom 23. August 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates in Bezug auf bestimmte Regelungen zum Handel mit 

Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 
9. Dezember 1996 zum Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 19 Absätze 2, 3 und 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur Umsetzung bestimmter Entschließungen, die auf der 
15. Tagung der Konferenz der Parteien des Übereinkom
mens über den internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) (nachste
hend: „das Übereinkommen“) angenommen wurden, 
müssen einige Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 865/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Über
wachung des Handels ( 2 ) geändert und zusätzliche Be
stimmungen in die Verordnung aufgenommen werden. 

(2) Die Erfahrung mit der Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 865/2006 hat gezeigt, dass einige ihrer Bestim
mungen geändert werden sollten, um eine einheitliche 
und effiziente Durchführung der Verordnung in der Eu
ropäischen Union zu gewährleisten. 

(3) Die Bestimmungen über die Bedingungen für die Identi
fizierung und Kennzeichnung von Exemplaren, die rück
wirkende Ausstellung bestimmter Dokumente, die Bedin
gungen, unter denen Reisebescheinigungen ausgestellt 
werden können, die Regelung für persönliche und Haus
haltsgegenstände in der Europäischen Union einschließ
lich ihrer Wiederausfuhr, die Bedingungen, unter denen 
Exemplare von Arten des Anhangs A in der Europäischen 
Union gehandelt werden dürfen, sowie die Bedingungen 
für zu vervollständigende Bescheinigungen sollten daher 
geändert werden. 

(4) Die Artikel 2 und 3 sowie die Anhänge I bis VI der 
Verordnung (EG) Nr. 865/2006 sollten gestrichen wer
den, da sie Bestandteil der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 792/2012 der Kommission ( 3 ) sein werden, die 
gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemei
nen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied
staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren ( 4 ), erlassen wird. 

(5) Auf der 15. Tagung der Konferenz der Parteien des Über
einkommens wurden die in Genehmigungen und Be
scheinigungen zu verwendenden Standard-Nomenklatur
referenzen zur Angabe wissenschaftlicher Artnamen ak
tualisiert. Diese Änderungen sollten daher in Anhang VIII 
der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 übernommen wer
den. 

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 865/2006 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 865/2006 wird wie folgt geändert: 

1. In der Präambel erhält der Verweis auf die Rechtsgrundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 folgende Fassung: 

„gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates 
vom 9. Dezember 1996 zum Schutz von Exemplaren 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung 
des Handels (*), insbesondere auf Artikel 19 Absätze 2, 3 
und 4, 

___________ 
(*) ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1.“
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2. In Artikel 1 werden die folgenden Nummern 4a und 4b 
eingefügt: 

„4a. ‚kultivierter elterlicher Zuchtstock‘ bezeichnet die Ge
samtheit von unter kontrollierten Bedingungen wach
senden Pflanzen, die zu Vermehrungszwecken verwen
det werden, wobei der zuständigen Vollzugsbehörde, 
die sich mit einer zuständigen wissenschaftlichen Be
hörde des betreffenden Mitgliedstaats konsultiert, 
nachzuweisen ist, dass der elterliche Zuchtstock 

i) in Übereinstimmung mit den CITES-Bestimmungen 
und den einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvor
schriften sowie in einer Weise erworben wurde, die 
dem Überleben der Art in der Natur nicht abträg
lich war, und 

ii) in zur Vermehrung ausreichenden Mengen erhalten 
wird, so dass die Notwendigkeit des Einbringens 
von Wildexemplaren entfällt oder minimiert wird 
und ein solches Einbringen nur ausnahmsweise und 
nur in einer Menge erfolgt, die notwendig ist, um 
die Vitalität und Produktivität des elterlichen Zucht
stocks zu erhalten; 

4b. ‚Jagdtrophäe‘ bezeichnet ein vollständiges Tier oder 
einen ohne weiteres erkennbaren Teil bzw. ein ohne 
weiteres erkennbares Erzeugnis eines Tieres, das bzw. 
der in einer beigefügten CITES-Genehmigung oder -Be
scheinigung aufgeführt ist und 

i) in roher, bearbeiteter oder verarbeiteter Form vor
liegt; 

ii) vom Jäger durch Jagd rechtmäßig für seinen per
sönlichen Gebrauch gewonnen wurde; 

iii) vom Jäger oder in dessen Namen aus dem Ur
sprungsland mit endgültigem Ziel in dem Staat, 
in dem der Jäger seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, eingeführt, ausgeführt oder wiederausgeführt 
wird;“. 

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Formblätter gemäß Artikel 2 der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 792/2012 der Kommis
sion (*) sind in Maschinenschrift auszufüllen. 

___________ 
(*) ABl. L 242 vom 7.9.2012, S. 13.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Formblätter 1 bis 4 in Anhang I der Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 792/2012, die Formblätter 
1 und 2 in Anhang II der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 792/2012, die Formblätter 1 und 2 in Anhang 
III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 792/2012, 
die Formblätter 1 und 2 in Anhang V der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 792/2012, die Ergänzungs
blätter gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Durchführungsver
ordnung (EU) Nr. 792/2012 und die Etiketten gemäß 
Artikel 2 Absatz 6 der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 792/2012 dürfen weder Löschungen noch Änderun
gen enthalten, sofern diese Löschungen oder Änderun
gen nicht mit Stempel und Unterschrift der ausstellen
den Vollzugsbehörde bestätigt wurden. Änderungen 
oder Löschungen in den Einfuhrmeldungen gemäß Ar
tikel 2 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
792/2012 und in den Ergänzungsblättern gemäß Arti
kel 2 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
792/2012 können auch durch Stempel und Unterschrift 
der Einfuhrzollstelle amtlich bestätigt werden.“ 

4. Artikel 5a Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Bei Exemplaren von Pflanzenarten, bei denen die Voraus
setzungen für die Ausnahme von den Vorschriften des 
Übereinkommens oder der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
gemäß den ‚Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge A, 
B, C und D‘ im Anhang der Verordnung wegfallen und die 
nach dieser Ausnahmeregelung rechtmäßig aus- und einge
führt worden sind, kann in Feld 15 der Formblätter in den 
Anhängen I und III der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 792/2012, Feld 4 der Formblätter in Anhang II der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 792/2012 und Feld 
10 der Formblätter in Anhang V der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 792/2012 das Land angegeben werden, in 
dem für die betreffenden Exemplare die Voraussetzungen 
für die Ausnahme weggefallen sind.“ 

5. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

Anhänge zu Formblättern 

(1) Wird einem der Formblätter gemäß Artikel 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 792/2012 ein Anhang 
beigefügt, der Bestandteil des Formblatts wird, so ist diese 
Tatsache und die Anzahl der Seiten des Anhangs auf der 
Genehmigung oder Bescheinigung deutlich anzugeben, und 
jede Seite des Anhangs muss Folgendes umfassen: 

a) Nummer der Genehmigung oder Bescheinigung und Da
tum ihrer Ausstellung; 

b) Unterschrift und Stempel oder Siegel der Vollzugsbehör
de, die die Genehmigung oder Bescheinigung ausgestellt 
hat. 

(2) Werden die Formblätter gemäß Artikel 2 Absatz 1 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 792/2012 für mehr 
als eine Art in einer Sendung verwendet, so ist ein Anhang 
beizufügen, in dem abgesehen von den Angaben nach Ab
satz 1 des vorliegenden Artikels für jede in der Sendung 
enthaltene Art die Felder 8 bis 22 des betreffenden Form
blatts sowie die in Feld 27 enthaltenen Punkte (‚tatsächlich 
eingeführte oder (wieder)ausgeführte Menge/Nettomasse‘ 
und gegebenenfalls ‚Zahl der bei der Ankunft toten Tiere‘) 
zu wiederholen sind. 

(3) Werden die Formblätter gemäß Artikel 2 Absatz 3 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 792/2012 für mehr 
als eine Art verwendet, so ist ein Anhang beizufügen, in 
dem abgesehen von den Angaben nach Absatz 1 des vor
liegenden Artikels für jede Art die Felder 8 bis 18 des 
betreffenden Formblatts zu wiederholen sind.
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(4) Werden die Formblätter gemäß Artikel 2 Absatz 5 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 792/2012 für mehr 
als eine Art verwendet, so ist ein Anhang beizufügen, in 
dem abgesehen von den Angaben nach Absatz 1 des vor
liegenden Artikels für jede Art die Felder 4 bis 18 des 
betreffenden Formblatts zu wiederholen sind.“ 

6. Dem Artikel 7 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Ausfuhrgenehmigungen und Wiederausfuhrbeschei
nigungen sind von einer Amtsperson des Ausfuhr- bzw. 
Wiederausfuhrlandes in dem dafür vorgesehenen Feld ‚Aus
fuhrvermerk‘ des Dokuments unter Angabe der Menge mit 
Stempel und Unterschrift zu bestätigen. Wurde das Aus
fuhrdokument zum Zeitpunkt der Ausfuhr nicht mit einem 
entsprechenden Vermerk bestätigt, so sollte sich die Voll
zugsbehörde des Einfuhrlandes mit der Vollzugsbehörde 
des Ausfuhrlandes in Verbindung setzen, damit — unter 
Berücksichtigung etwaiger entlastender Umstände oder Do
kumente — über die Akzeptanz des Dokuments entschie
den werden kann.“ 

7. Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Dokumente sind unter Einhaltung der Vorschrif
ten und Bedingungen der vorliegenden Verordnung und der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97, insbesondere deren Artikel 11 
Absätze 1 bis 4, auszustellen und zu verwenden. Genehmi
gungen und Bescheinigungen können in Papierform oder in 
elektronischer Form ausgestellt werden.“ 

8. Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die nach den Artikeln 48 und 63 ausgestellten Be
scheinigungen sind transaktionsbezogen, sofern die beschei
nigten Exemplare nicht einmalig und dauerhaft gekenn
zeichnet bzw. — im Falle toter Exemplare, die nicht ge
kennzeichnet werden können — nicht auf andere Weise 
identifizierbar gemacht worden sind.“ 

9. Artikel 15 Absatz 3a erhält folgende Fassung: 

„(3a) Bei im persönlichen Eigentum befindlichen leben
den Tieren, die rechtmäßig erworben wurden und zu per
sönlichen, nichtkommerziellen Zwecken gehalten werden 
und für die eine Einfuhrgenehmigung nach Absatz 2 Unter
absatz 2 erteilt wurde, sind kommerzielle Aktivitäten ge
mäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
ab dem Ausstellungsdatum der Einfuhrgenehmigung zwei 
Jahre lang verboten, und während dieses Zeitraums dürfen 
keine Ausnahmen nach Artikel 8 Absatz 3 der genannten 
Verordnung für Exemplare der Arten des Anhangs A ge
nehmigt werden. 

Werden Einfuhrgenehmigungen nach Absatz 2 Unterabsatz 
2 für solche im persönlichen Eigentum befindlichen, leben
den Tiere oder für in Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 bezeichnete Exemplare der 
Arten des Anhangs A der Verordnung erteilt, ist in Feld 
23 der Vermerk ‚Abweichend von Artikel 8 Absatz 3 bzw. 
5 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 sind kommerzielle Ak
tivitäten gemäß Artikel 8 Absatz 1 der genannten Verord

nung ab dem Ausstellungsdatum dieser Genehmigung min
destens zwei Jahre lang verboten‘ einzutragen.“ 

10. Artikel 30 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Im Fall von Exemplaren, die keine lebenden Tiere 
sind, fügt die Vollzugsbehörde der Wanderausstellungs
bescheinigung ein Inventarverzeichnis bei, auf dem für jedes 
Exemplar alle in den Feldern 8 bis 18 des Musterformblatts 
in Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 792/2012 erforderlichen Angaben aufgeführt sind.“ 

11. Artikel 37 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten können eine Reisebescheinigung 
für den rechtmäßigen Eigentümer rechtmäßig erworbener, 
lebender, zu persönlichen, nichtkommerziellen Zwecken 
gehaltener Tiere ausstellen.“ 

12. Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Vollzugsbehörden, die solche Dokumente erhalten, 
senden die von anderen Mitgliedstaaten ausgestellten Doku
mente zusammen mit allen gemäß dem Übereinkommen 
ausgestellten Dokumenten unverzüglich den zuständigen 
Vollzugsbehörden zu. Für Berichterstattungszwecke ist das 
Original der Einfuhrmeldung auch dann den Vollzugs
behörden des Einfuhrlandes zuzusenden, wenn dieses nicht 
das Land ist, über das das Exemplar in die Europäische 
Union verbracht wurde.“ 

13. Artikel 52 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Etiketten gemäß Artikel 2 Absatz 6 der Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 792/2012 dürfen nur für die 
Beförderungen von nichtkommerziellen Leihobjekten und 
Schenkungen sowie für den Austausch von Herbariums
exemplaren, haltbar gemachten, getrockneten oder fest um
schlossenen Museumsexemplaren oder lebendem pflanzli
chem Material zu wissenschaftlichen Untersuchungen zwi
schen ordnungsgemäß registrierten Wissenschaftlern und 
wissenschaftlichen Einrichtungen benutzt werden.“ 

14. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) der kultivierte elterliche Zuchtstock wird in Überein
stimmung mit der Begriffsbestimmung von Artikel 1 
Nummer 4a erworben und erhalten;“. 

b) Buchstabe c wird gestrichen. 

c) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) im Fall gepfropfter Pflanzen sind sowohl Unterlage 
als auch Sprossstück gemäß den Buchstaben a und b 
künstlich vermehrt worden.“ 

d) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Holz und andere Teile von oder Erzeugnisse aus 
Bäumen aus monospezifischen Plantagen werden als 
künstlich vermehrt im Sinne von Absatz 1 betrachtet.“
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15. In Artikel 58 wird ein neuer Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Für persönliche und Haushaltsgegenstände, ein
schließlich Jagdtrophäen, von Exemplaren der in Anhang 
A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführten Arten, 
die von einer Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht in der Europäischen Union hat, außerhalb des Staates 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts erworben wurden und von 
dieser Person wiederausgeführt werden, muss der Zollstelle 
eine Wiederausfuhrbescheinigung vorgelegt werden.“ 

16. Folgender Artikel 58a wird eingefügt: 

„Artikel 58a 

Kommerzielle Nutzung von persönlichen und 
Haushaltsgegenständen in der Europäischen Union 

(1) Kommerzielle Aktivitäten mit Exemplaren von in 
Anhang B aufgeführten Arten, die gemäß Artikel 57 in 
die Europäische Union verbracht werden, dürfen von der 
Vollzugsbehörde eines Mitgliedstaats nur unter den folgen
den Bedingungen gestattet werden: 

a) Der Antragsteller muss nachweisen, dass die Einfuhr des 
Exemplars in die Europäische Union mindestens zwei 
Jahre vor der beabsichtigten Nutzung zu kommerziellen 
Zwecken stattfand, und 

b) die Vollzugsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats hat 
sich vergewissert, dass das betreffende Exemplar zum 
Zeitpunkt, zu dem es in die Europäische Union ver
bracht wurde, gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verord
nung (EG) Nr. 338/97 zu kommerziellen Zwecken hätte 
eingeführt werden dürfen. 

Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, gibt die Vollzugs
behörde eine schriftliche Erklärung ab, mit der bescheinigt 
wird, dass das Exemplar zu kommerziellen Zwecken ver
wendet werden darf. 

(2) Kommerzielle Aktivitäten mit Exemplaren von in 
Anhang A aufgeführten Arten, die gemäß Artikel 57 in 
die Europäische Union verbracht werden, sind verboten.“ 

17. In Artikel 59 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die Ausnahme für die in Artikel 8 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 genannten Exemplare wird 
nur gewährt, wenn der Antragsteller der zuständigen Voll
zugsbehörde nachgewiesen hat, dass die betreffenden Exem
plare im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften für 
die Erhaltung wild lebender Tier- und Pflanzenarten erwor
ben wurden.“ 

18. Dem Artikel 62 wurden folgende Nummern 4 und 5 an
gefügt: 

„4. tote Exemplare von Crocodylia-Arten des Anhangs A mit 
Herkunftscode D, sofern diese gekennzeichnet oder an
derweitig im Einklang mit dieser Verordnung identifi
zierbar gemacht wurden; 

5. Kaviar von Acipenser brevirostrum und seinen Hybriden 
mit Herkunftscode D, sofern sich dieser in einem ge

mäß dieser Verordnung gekennzeichneten Behälter be
findet.“ 

19. Dem Artikel 63 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Zu vervollständigende Bescheinigungen sind erst 
gültig, wenn sie ausgefüllt wurden und der Antragsteller 
der ausstellenden Vollzugsbehörde eine Kopie der Beschei
nigung übermittelt hat.“ 

20. Dem Artikel 65 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt nicht für Exemplare von in Anhang X dieser 
Verordnung aufgeführten Arten, es sei denn, gemäß einer 
Anmerkung in Anhang X ist eine Kennzeichnung erforder
lich.“ 

21. Artikel 66 Absatz 4 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Für unter diesen Absatz fallende lebende Exemplare dürfen 
exemplarbezogene Bescheinigungen, Wanderausstellungs
bescheinigungen und Reisebescheinigungen nicht ausgestellt 
werden.“ 

22. Artikel 72 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten können Ein- und Ausfuhrgeneh
migungen, Wiederausfuhrbescheinigungen, Wanderausstel
lungsbescheinigungen und Reisebescheinigungen in der 
Form gemäß den Anhängen I, III und IV, Einfuhrmeldungen 
in der Form gemäß Anhang II und EU-Bescheinigungen in 
der Form gemäß Anhang V der Verordnung (EG) 
Nr. 865/2006 noch innerhalb eines Jahres nach Inkrafttre
ten der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 792/2012 aus
stellen.“ 

23. Anhang VIII erhält die Fassung des Anhangs der vorliegen
den Verordnung. 

24. Anhang IX Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Zeile für „Code R“ erhält folgende Fassung: 

„R in einer kontrollierten Umgebung aufgezogene Tier
exemplare, die als Eier oder Jungtiere der Natur entnom
men wurden, wo sie andernfalls nur sehr geringe Chan
cen gehabt hätten, bis zum ausgewachsenen Alter zu 
überleben“. 

b) Die Zeile für „Code D“ erhält folgende Fassung: 

„D Tiere von Arten in Anhang A, in Gefangenschaft zu 
kommerziellen Zwecken gezüchtet in gemäß der Ent
schließung Conf.12.10 (Rev. CoP15) in das Register 
des CITES-Sekretariats aufgenommenen Betrieben, und 
gemäß Kapitel XIII der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 
zu kommerziellen Zwecken künstlich vermehrte Pflan
zen von Arten in Anhang A sowie Teile davon und 
Erzeugnisse daraus“. 

c) Die Zeile für „Code C“ erhält folgende Fassung: 

„C in Gefangenschaft gezüchtete Tiere gemäß Kapitel 
XIII der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 sowie Teile da
von und Erzeugnisse daraus“.
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

Sie gilt ab dem 27. September 2012. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 23. August 2012 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

„ANHANG VIII 

Standard-Nomenklaturreferenzen zur Angabe wissenschaftlicher Artnamen in Genehmigungen und 
Bescheinigungen gemäß Artikel 5 Nummer 4 

FAUNA 

a) Mammalia 

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third 
edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 S., John Hopkins University Press, Baltimore. (für alle Säugetiere mit Ausnahme der 
Anerkennung folgender Namen für Wildformen (anstelle der Namen für die Haustierformen): Bos gaurus, Bos mutus, 
Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion und mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten 
Arten) 

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Zweite 
Auflage. xviii + 1207 S., Smithsonian Institution Press, Washington. (für Loxodonta africana und Ovis vignei) 

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, 
Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [für Orcaella heinsohni] 

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, 
M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking 
for ‚tucuxi‘ (Sotalia fluviatilis) and ‚costero‘ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [für Sotalia 
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Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus 
Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (für Skor
pione der Gattung Pandinus) 

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — 
Arthropoda, 16(2): 26-30. [für Brachypelma kahlenbergi] 

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider 
Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 vom 
7. April 2006 (CITES-Website) (für Theraphosidae) 

g) Insecta 

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African 
Entomology, 13(2): 347-352. [für Colophon endroedyi] 

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (für 
Vogelflügler der Gattungen Ornithoptera, Trogonoptera und Troides) 

h) Hirudinoidea 

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna 
von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 S., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [für Hirudo medicinalis und Hirudo 
verbana] 

FLORA 

The Plant-Book, zweite Auflage, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (Neuauflage mit Berichtigungen 1998) 
(für die Gattungsnamen aller in den Anhängen der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführten Pflanzen, sofern die 
Konferenz der Vertragsparteien hierfür keine Standardnomenklatur angenommen hat). 

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University 
Press) (für Gattungssynonyme, die nicht in The Plant Book genannt sind, sofern die Konferenz der Vertragsparteien hierfür 
keine Standardchecklisten im Rahmen der in den verbleibenden Absätzen genannten Referenzen angenommen hat). 

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third 
International Conference on Cycad Biology, S. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) sowie vom Nomen
klaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leitlinien zur Angabe von Artnamen bei Cycadaceae, Stangeriaceae und 
Zamiaceae.
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CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, zusammengestellt von Royal Botanic Gardens, Kew, Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und Nordirland) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leitlinien zur 
Angabe von Artnamen bei Cyclamen (Primulaceae), Galanthus und Sternbergia (Liliaceae). 

CITES Cactaceae Checklist, zweite Auflage, (1999, zusammengestellt von D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leit
linien zur Angabe von Artnamen bei Cactaceae. 

CITES Carnivorous Plant Checklist, zweite Auflage, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leit
linien zur Angabe von Artnamen bei Dionaea, Nepenthes und Sarracenia. 

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, zusammengestellt von Städtische Sukkulenten-Sammlung, 
Zürich, Schweiz, in Zusammenarbeit mit Royal Botanic Gardens, Kew, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 
Nordirland), und die Neuausgabe Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium 
Checklist. CITES-Vollzugsbehörde der Schweiz, Bern, Schweiz. (CITES-Website), vom Nomenklaturausschuss als Leitlinien 
zur Angabe von Artnamen bei Aloe und Pachypodium verabschiedet. 

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuaus
gaben als Leitlinien zur Angabe von Artnamen bei Taxus. 

CITES Orchid Checklist, (zusammengestellt von Royal Botanic Gardens, Kew, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leitlinien zur Angabe von Artnamen 
bei Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione und Sophronitis (Band 1, 1995); Cym
bidium, Dendrobium, Disa, Dracula und Encyclia (Band 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, 
Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides und Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda 
und Vandopsis (Band 3, 2001); und Aerides, Coelogyne, Comparettia und Masdevallia (Band 4, 2006). 

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), zweite Auflage (S. Carter and U. Eggli, 2003, veröffentlicht 
vom Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Deutschland) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als 
Leitlinien zur Angabe von Artnamen bei sukkulenten Euphorbien. 

Dicksonia species of the Americas (2003, zusammengestellt von Botanischer Garten Bonn und Bundesamt für Naturschutz, 
Bonn, Deutschland) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leitlinien zur Angabe von Art
namen bei Dicksonia. 

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National 
Botanical Institute, Pretoria, Südafrika, sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leitlinien zur 
Angabe von Artnamen bei Hoodia. 

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — Medicinal 
Plant Conservation 12: #-#.′ (CITES-Website) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leit
linien zur Angabe von Artnamen bei Guaiacum. 

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Anschrift der Autoren: 
Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Wien (Österreich). 
(CITES-Website) sowie vom Nomenklaturausschuss verabschiedete Neuausgaben als Leitlinien zur Angabe von Artnamen 
bei Bulbophyllum. 

Die von UNEP-WCMC veröffentlichte Checklist of CITES species (2005, 2007 und Neuausgaben) kann als informeller 
Überblick über die von der Konferenz der Vertragsparteien angenommenen wissenschaftlichen Namen für die in den 
Anhängen der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführten Arten und als informelle Zusammenfassung der Informationen 
in den für die CITES-Nomenklatur angenommenen Standardreferenzen verwendet werden.“
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